
Beschlussvorschlag:                                         
Der Beschlussvorschlag wird mit einem weiteren Punkt ergänzt: 

3. Der Stadtrat beschließt, dass zusätzlich zu den räumlichen Schwerpunkten für die 
Gewährung von Sicherungsmitteln in den Jahren 2011 und 2012 gemäß der 
Plandarstellung (Anlage 2, Stand 26. Januar 2011) nachstehende Objekte außerhalb der 
Schwerpunktgebiete als förderfähige Einzelobjekte festgelegt werden: 
• die Wielandstraße 14 und 17 
• die Paracelsusstraße 17, 18, 19, 20 


